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Mit Urkunde VO! 1785 wurde das Bistum 1NZ kanonisch errichtet. ıne Zeitschriltft,
die VO:  } Anfang ıIn Linz erscheint, annn 200jährigen Jubiläum der iözese nicht gut VOT-

übergehen. Mit Rücksicht auf die Leser außerhalb des Bistums sollen jedoch die nachfolgen-
den Ausführungen ber die Anfänge der ese ın einen weiteren Rahmen gestellt werden,
der Einblick ın josephinisches Denken un Handeln gewährt. (Redaktion)

Das josephinische Staatskirchentum un seıne Folgen
Der Josephinismus stellt einen Versuch dar, die Kirche dem Staat total integrieren. '
Zugrunde liegt teils unreflektiert die dee VO  - der ‚Geistkirche”“, die ihre Verleibli-
chung erst In einem konkreten Staat erfahren musse.* Von solchen Auffassungen her
erklären sich neben ausgepragt nationalkirchlichen Tendenzen? auch viele der damalıi-
genNn, Heft ıIn das Leben der Kirche eingreifenden Maßlnahmen.
Staatskirchliche Praktiken haben ZWAaTlT In Österreich eine lange Geschichte. Bekanntlich
übten schon die Babenberger starken FEinfluß auf die Kirche aus Unter den Habsburgern
wird Rudolft dem Stifter, nachgesagt, da er sich als apst, Erzbischof, Archidiakon
un Dechant über seine Jlerritorien gefühlt un bezeichnet habe Fin Ferdinand ieß
D landesfürstliche Pfarr- un Kirchenvisitationen durchführen,“* 1553 verlegte die
Pfarrechte VO Lorch nach Enns> un: nahm auch Umwidmungen VO Ennser Benefizien

profanen 7wecken vor.®
ber dieses äaltere Staatskirchentum Wal unsystematisch un oft Improvisıiert. rst 1
18 Jahrhundert wurde theoretisch unterbaut. Fin Beleg hierfür ist die kleine Schriftft
des Fürsten un Staatskanzlers Wenze!l VO  —j Kaunitz-Kittberg ‚Von der oberherrlichen
Gewalt der Öömisch katholischen Fürsten In Bezug auf die Religion un: Clerisey“
)7uch Wenn Cliese nicht 17N Druck erschien, artikuliert sS1e doch das, Was

INa konsequent realisieren gedachte. Es handelt sich dabei „die letzte Vollendung
der Kaunitz’schen Staatskirchen-Theorie“.®
er „Josephinismus” als 5System, der Ja eigentlich schon mıit Maria TI heresia
(1740—1780) einsetzt sS1e 1st nach einem VOoO  . Maa wieder aufgegriffenen Bonmot
nicht 1Ur die Multter Josephs II sondern auch die Mutter des Josephinismus* 1 -

reichte un Joseph I1 0—17 seinen Höhepunkt. er Monarch selbst WarTr eın
durchaus gläubiger un praktizierender Katholik, aber seiıner BaAaNZENN Einstellung un

Kıeser, Der Geist des Josephinismus un! sein Fortleben. Der Kampf der Kirche hre Freiheit, Wien
1963,
Ebd.
Diese münden ın eıne antikuriale, romteindliche Haltung. Rieser, a.a.Q., passım.

Zinnhobler. [ Die Diözesanmatrikeln des ehemaligen Großbistums Passau (14 — \ Jahrhundert), 1M :
Jahrbuch des Oberösterreichischen usealvereins 107 251—289, hier 277— 279

Ebner, Das Reformdekret König Ferdinands fürdie Pfarre nns (1553) 1n Zinnhobler (Hg.) Lorch
ıIn der Geschichte, Linz 1981, 213-— 225
Ebd., 223
Rieser, a.a.Q., 30 —
Ebd.© F %” ©© Maaß Der Frühjosephinismus (Forschungen ZuUu!r Kirchengeschichte Österreichs, Wien 1969
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Mit Urkunde vom 28. 1. 1785 wurde das Bistum Linz kanonisch errichtet. Eine Zeitschrift, 
die von Anfang an in Linz erscheint, kann am 200jährigen Jubiläum der Diözese nicht gut vor­
übergehen. Mit Rücksicht auf die Leser außerhalb des Bistums sollen jedoch die nachfolgen­
den Ausführungen über die Anfänge der Diözese in einen weiteren Rahmen gestellt werden, 
der Einblick in josephinisches Denken und Handeln gewährt. (Redaktion) 

Das josephinische Staatskirchentum und seine Folgen 

Der Josephinismus stellt einen Versuch dar, die Kirche dem Staat total zu integrieren. 1 

Zugrunde liegt - teils unreflektiert - die Idee von der „Geistkirche", die ihre Verleibli­
chung erst in einem konkreten Staat erfahren müsse.2 Von solchen Auffassungen her 
erklä ren sich neben ausgeprägt nationalkirchlichen Tendenzen3 auch viele der damali­
gen, tief in das Leben der Kirche eingreifenden Maßnahmen. 
Staatskirchliche Praktiken haben zwar in Österreich eine lange Geschichte. Bekanntlich 
übten schon die Babenbergerstarken Einfluß auf die Kirche aus. Unter den Habsburgern 
wird Rudolf IV., dem Stifter, nachgesagt, daß er sich als Papst, Erzbischof, Archidiakon 
und Dechant über seine Territorien gefühl t und bezeichnet habe. Ein Ferdinand I. ließ 
z. B. landesfürstliche Pfarr- und Kirchenvisitationen durchführen, 4 1553 verlegte er die 
Pfarrechte von Lorch nach Enns5 und nahm auch Umwidmungen von Ennser Benefizien 
zu profanen Zwecken vor. 6 

Aber dieses ältere Staatskirchentum war unsystematisch und oft improvisiert. Erst im 
18. Jahrhundert wurde es theoretisch unterbaut. Ein Beleg hierfür ist die kleine Schrift 
des Fürsten und Staatskanzlers Wenzel von Kaunitz-Rittberg ;';von der oberherrlichen 
Gewalt der römisch katholischen Fürsten in Bezug auf die Religion und Clerisey" 
(1768/69). 7 Auch wenn diese nicht im Druck erschien, so artikuliert sie doch das, was 
man konsequent zu realisieren gedachte. Es handelt sich dabei um „die letzte Vollendung 
der Kaunitz'schen Staatskirchen-Theorie". 8 

Der „Josephinismus" als System, der ja eigentlich schon mit Maria Theresia 
(1740-1780) einsetzt - sie ist nach einem von F. Maaß wieder aufgegriffenen Bonmot 
nicht nur die Mutter Josephs II., sondern auch die Mutter des Josephinismus9 

- , er­
reichte unter Joseph II. (1780-1790) seinen Höhepunkt. Der Monarch selbst war ein 
durchaus gläubiger und praktizierender Katholik, aber seiner ganzen Einstellung und 

1 H. Rieser. Der Geist des Josephinismus und sein Fortleben. Der Kampf der Kirche um ihre Freiheit, Wien 
1963, 2. 

2 Ebd., 9. 
3 Diese münden in eine antikuriale, romfeindliche Haltung. Rieser, a.a.O., passim. 
• R. Zinn hob/er, Die Diözesanmatrikeln des ehemaligen Großbistums Passau (14. -17. Jahrhundert), in: 

Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereins 107 (1962), 251-289, hier 277-279. 
• ]. Ebner, Das Reformdekret König Ferdinands 1. für die Pfarre Enns (1553), in: R. Zinnhobler(Hg.), Lorch 

in der Geschichte, Linz 1981, 213-225. 
• Ebd., 223. 
7 Rieser, a.a.O., 34-37. 
• Ebd .. 32. 
• F. Maaß, Der Frühjosephinismus (Forschungen zur Kirchengeschichte Österreichs, Bd. 8), Wien 1969, 9. 
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Staatsauffassung nach WaTl er „durchdrungen un geleitet VO den Ideen der Aufklä-
rTung, nach der die Kirche als 1ne reine Staatsanstalt dem einen obersten Staatszweck

dienen hat, das größtmögliche Glück aller Untertanen gewährleisten“!® (utilitari-
stische Sicht der Kirche).

„Das Staatsoberhaupt dehnte arum seine gesetzgebende und ordnende Tätigkeit uch ber Jle externa reli-
21011 dUus, ber ‚alle Gegenstände, die nicht dogmatische un! innerliche, die Seele allein angehende
Dinge betreffen!‘. So ıst auch der Josephinismus allgemein bekannt als jene ausgedehnte kirchenpolitische Ge-
setzgebung des Kaisers, die ief un selbstherrlich In Verfassung, Leben und Kultus der Kirche eingegriffen
hat das kaiserliche Placet für lle päpstlichen Erlässe wurde scharf gehandhabt, die päpstliche Jurisdiktion
ber die Erblande tast anZ ausgeschaltet, die Ehe als bürgerlicher Vertrag erklärt, Klöster aufgehoben un:
das Klosterleben bis 1INs einzelne geregelt, JTerziaren, Bruderschaften, Prozessionen un! Walltahrten verboten,
die bischöflichen Seminare aufgehoben un staatliche Generalseminare eingerichtet, die Anzahl der Altäre,
deren Schmuck, Beleuchtung, SOWI1eE die Reliquienverehrung eingeschränkt, Predigtthemen vorgeschrieben.
Viele dieser Maflinahmen haben ber der überkommenen Volksfrömmigkeit widersprochen, daß SIE bald
gemildert der dlr rückgängig gemacht werden mußlten. Eine Keihe VO  - Reformen ber hatte bleibenden
Bestand“1!1

Zu diesen, langfristig gesehen segensreichen KRetormen zählt sicher die Pfarregulierung.
Im aum des heutigen Oberösterreich gab e5 nach Forschungen!? 1Im Jahre
1740 254 Seelsorgesprengel mıiıt eigenem Seelsorger, WOZUu bis 1790 nicht weniger als 137
weitere hinzukamen. Mit einem einzigen Dekret VOZ Februar 1784 wurde die Schaft-
fung VO  - 100 Pfarren vorgesehen, sodal dieser Tag „für immerwährende Zeiten
einen Markstein auf dem Weg der Entwicklung des Pfarrnetzes“ bildet Das Hofdekret
VO März 1784 bestimmte dann, daß die „HICUu errichtenden Pftarren und Lokalka-
planeien“ und die „Regulirung der tiftter un: Klöster“ dem Aspekt der „Mitwir-
kung ın der Seelsorge“ erfolgen sollte. Einleitend wurde die obderennsische Regierung
angewilesen, „bey der Ausführung dieses Geschäfts mıt mehrerer UOrdnung un Mässi-
gun  ‚ ZUuUr Werke gehen, als dies bei der Bearbeitung des betreffenden Vorschlages KG
schehen sei.!*
Die Grundsätze für die Pfarrerrichtung vorwiegend pastoralerNatur, Was vorbe-
haltlos anzuerkennen ist „Wo die Pfarrkinder infolge der Wegverhältnisse MNUur schwer
oder überhaupt nicht ihrer Kirche kommen konnten, die Entfernung mehrals eine
Gehstunde betrug oder eine Gemeinde über 700 Personen zählte,“15 sollte Abhilte
geschaffen un eıne Neue Pfarre gegründet werden.
Die NeUue Pfarregulierung rag treilich auch die Anzeichen großer Hast sich, weshalb

Neun eben errichtete Pfarren bzw. Lokalien gleich wieder aufgehoben wurden Alt-
heim/Markt, Andorf/St Sebastian, Heiligenstatt, Kemating, Kleinried, Langhalsen,

Lorenz Mondsee, Keichenstein, Schönegg). !6 Darüber hinaus je(3 der KRückgriff

Gradauer, Fragen das Patronatsrecht ın Österreich unter besonderer Berücksichtigung der ijözese
Linz, Österreichisches Archiv für Kirchenrecht 18 1967) 164 — 195, 1er 169

11 Ebd. 169
12 Zinnhobler— M Lengauer, Beiträge Zzur Geschichte der kirchlichen UOrganisation ıIn Oberösterreich

(=Forschungsbericht ZuUur Karte „Entwicklung der kirchlichen Organisation“ Im „Atlas on Oberöster-
reich“, Lieferung) ( Veröffentlichungen Zzu Atlas VO Oberösterreich, 1NZz 1970

Ferihumer, Die kirchliche Gliederung des Landes ob der nns ım /eitalter Kaiser Josefs (Forschungen
Z Geschichte Oberösterreichs, Linz 1952, 122

Scheibelberger Heg.) kErgänzungen zu Linzer Diözesanblatt, Band, 1NZ 1874,
15 Wodka Kirche ın Österreich. Wegweiser durch hre Geschichte, Wien 1959, 308

Wie Anm

Staatsauffassung nach war er „durchdrungen und geleitet von den Ideen der Aufklä­
rung, nach der die Kirche als eine reine Staatsanstalt dem einen obersten Staatszweck 
zu dienen hat, das größtmögliche Glück aller Untertanen zu gewährleisten"10 (utilitari­
stische Sicht der Kirche) . 

• Das Staatsoberhaupt dehnte darum seine gesetzgebende und ordnende Tätigkeit auch über alle ,externa reli­
gionis' aus, d . h. über ,alle Gegenstände, die nicht dogmatische und innerliche, die Seele a llein angehende 
Dinge betreffen'. So ist auch der Josephinismus a llgemein bekannt als jene ausgedehnte kirchenpolitische Ge­
setzgebung des Kaisers, die tief und selbstherrlich in Verfassung, Leben und Kultus der Kirche eingegriffen 
hat: das kaiserliche Placet für alle päpstlichen Erlässe wurde scharf gehandhabt, die päpstliche Jurisdiktion 
über die Erblande fast ganz ausgeschaltet, d ie Ehe als bürgerlicher Vertrag erklärt, Klöster aufgehoben und 
das Klosterleben bis ins einzelne geregelt, Terziaren, Bruderschaften, Prozessionen und Wallfahrten verboten, 
die bischöflichen Seminare aufgehoben und staatliche Generalseminare eingerichtet, die Anzahl der Altäre, 
deren Schmuck, Beleuchtung, sowie die Reliquienverehrung eingeschränkt, Predigtthemen vorgeschrieben. 
Viele dieser Maßnahmen haben aber der überkommenen Volksfrömmigkeit so widersprochen, daß sie bald 
gemildert oder gar rückgängig gemacht werden mußten. Eine Reihe von Reformen aber hatte bleibenden 
Bestand."" 

Zu diesen, langfristig gesehen segensreichen Reformen zählt sicher die Pfarregulierung. 
Im Raum des heutigen Oberösterreich gab es - nach neuen Forschungen 12 - im Jahre 
1740 254 Seelsorgesprengel mit eigenem Seelsorger, wozu bis 1790 nicht weniger als 137 
weitere hinzukamen. Mit einem einzigen Dekret vom 22. Februar 1784 wurde die Schaf­
fung von 100 neuen Pfarren vorgesehen, sodaß dieser Tag „für immerwährende Zeiten 
einen Markstein auf dem Weg der Entwicklung des Pfarrnetzes" bildet. 13 Das Hofdekret 
vom 6. März 1784 bestimmte dann, daß die „neu zu errichtenden Pfarren und Lokalka­
planeien" und die „Regulirung der Stifter und Klöster" unter dem Aspekt der „Mitwir­
kung in der Seelsorge" erfolgen soll te. Einleitend wurde die obderennsische Regierung 
angewiesen, ,,bey der Ausführung dieses Geschäfts mit mehrerer Ordnung und Mässi­
gung" zur Werke zu gehen, als dies bei der Bearbeitung des betreffenden Vorschlages ge­
schehen sei.14 

Die Grundsätze für die Pfarrerrichtung waren vorwiegend pastoraler Natur, was vorbe­
haltlos anzu~rkennen ist. ,,Wo die Pfarrkinder infolge der Wegverhältnisse nur schwer 
oder überhaupt nicht zu ihrer Kirche kommen konnten, wo die Entfernung mehr als eine 
Gehstunde betrug oder wo eine Gemeinde über 700 Personen zählte,"15 sollte Abhilfe 
geschaffen und eine neue Pfarre gegründet werden. 
Die neue Pfarregulierung trägt freilich auch die Anzeichen großer Hast an sich, weshalb 
z.B. neun eben errichtete Pfarren bzw. Lokalien gleich wieder aufgehoben wurden (Alt­
heim/Markt, Andorf/St. Sebastian, Heiligenstatt, Kemating, Kleinried, Langhalsen, 
St. Lorenz b. Mondsee, Reichenstein, Schönegg). 16 Darüber hinaus ließ der Rückgriff 

10 P. Gradauer, Fragen um das Patronatsrecht in Österreich unter besonderer Berücksichtigung der Diözese 
Linz, Österreichisches Archiv für Kirchenrecht 18 (1967), 164-195, hier 169. 

11 Ebd., 169. 
12 R. Zinnhobler-M. Lengauer, Beiträge zur Geschichte der kirchlichen Organisation in Oberösterreich 

(=Forschungsbericht zur Karte .Ent wicklung der kirchlichen Organisation· im . Atlas von Oberöster­
reich", 4. Lieferung) (Veröffentlichungen zum Atlas von Oberösterreich, Bd. 8), Linz 1970. 

13 H. Ferihumer, DiekirchlicheGliederung des LandesobderEnns im Zeita lter Kaiser Josefs II. (Forschungen 
zur Geschichte Oberösterreichs, Bd. 2), Linz 1952, 122. 

14 F Scheibelberger (Hg.), Ergänzungen zum Linzer Diözesanblatt, 1. Band, Linz 1874, 55-59. 
15 

/. Wodka, Kirche in Österreich. Wegweiser durch ihre Geschichte, Wien 1959, 308. 
16 Wie Anm. 12. 
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auf schon Vorhandenes, der natürlich tinanzielle Gründe hat, VO vornherein keine >
stematische un wirklich den Bedürtfnissen KRechnung tragende Neuorganisation
Die Gründungen basieren tast durchwegs auf bisherigen Klosterkirchen, Kirchen
Vo Beneftizien, Filialgotteshäusern etc., die 1mM Kang erhöht un: /entren der Pfarr-
seelsorge erklärt wurden, auch wenn sS1e geographisch nicht besonders gunstig lagen.
Man denke etwa das Beispiel Wels sich die alte Pfarrkirche (Stadtpfarrkirche)
In unmittelbarer ähe eıner „neuen” Pfarrkirche (Vorstadtpfarrkirche, bis dahin Kapu-
zinerkirche) befand, weshalb hier praktisch alle Gläubigen tast weit wıe bisher
ZU[T Kirche hatten, auch wenn U das Gebiet Vo bisher eiıner auf nunmehr zwel
Pfarren aufgeteilt WAärl. In manchen Gegenden, VOLr allem 1m Innviertel, kam s ZUu[!r Er-
richtung eiıner Überzahl kleiner Pfarreien, Was der Diözesenn Z/eiten des Priestermangels
wıe heute zusätzliche Probleme aufgibt.
Die Zahl der Pfarrgründungen, für die während der Kegierungszeit Kaiser Josephs
auch eın (otteshaus gebaut wurde, ist sehr bescheiden. Es handelt sich 1m Bistum
11NZz folgende sieben Pfarren:!7 Fornach, Hinterstoder, Kollerschlag, Schwarzen-
berg, Steinbach Ziehberg, Schiedlberg (vormals Thanstetten) un!: Traberg; zwel VO

ihnen, nämlich Kollerschlag un Iraberg, sind auch durch das Josephspatrozinium als
josephinisch ausgewlesen.
Zur materiellen Sicherstellung der Pfarrkirchen galt das Prinzip, daß jede Pfarre einen
Patron (mit Baulast) haben sollte. S0 gelangten unter Joseph I1 In den [)iöze-
sSeMN 117 un Pölten die meılsten der damals errichteten SOWI1eEe alle ehemaligen bischöf-
lichen Pfarren, sowelıt der Passauer Oberhirte keine privaten Rechtstitel nachweisen
konnte, Ööffentliches Patronat. Dadurch wurden 1n Österreich, WOZU se1t 1779
auch das Innviertel gehörte, die Ptarren freier bischöflicher Verleihung fast zu Ver-
schwinden gebracht. In der Diözese 117 gab ZUrT eıt des Bischots Franz Josef Rudigier
(1853—1884) keine einzıge Pfarre „liberae collationis ep1scop1”, sodaß 1er der CGrund-
satz des Josephinismus, daß jede Pfarre einen Patron haben mMusse, Iüuckenlos durchge-
führt Wa  —

Obwohl die eigentliche Absicht,die mıt dieser Maßlinahme erreicht werden sollte, In der
materiellen Absicherung der Seelsorge bestand, kann nicht übersehen werden, daß da-
durch der Staat eın ungeheures Machtmittel über die Kirche 1ın die and bekam, das
er jedoch 1m allgemeinen nicht Ungunsten der Kirche ausnutzte. Es wirkt tast grotesk,
daß Adolt Hitler, der vıa Patronatsrecht zahlreiche Ptfarreien „beherrschen“ hätte kön-
NneT, aufgrund des Kirchenbeitragsgesetzes VO 1939 eiıne Irendumkehr herbeiführte:
die Patronate wurden abgestoßen un die kirchliche UOrganisation wieder auf eigene
Füße gestellt.?®
Mit den bisherigen Austührungen wurden die josephinischen Leistungen auf dem ( 38
biet der Pfarregulierung, die keineswegs bestritten werden sollen, relativiert.
Durch einen Rückblick auf die Situation 1M Spätmittelalter ergibt sich och eine zusatz-
liche Relativierung.

17 Berichtigung Zinnhobler, Die Entwicklung der Kkirchlichen Urganisation in .Oberösterreich“”. Von
den Antängen bis ZU Ausgang des Josephinismus. In Tausend Jahre Oberösterreich. [)as Werden eines
Landes. Katalog 7Ur Oberösterreichischen Landesausstellung, 1NZ 1983, 1, 143—155. 1e7 150
Dazu Gradauer, a.a0Q).

Zinnhobler. Die geistlichen Präsentationsrechte ın der 1özese Linz ım Jahrhundert, ın ders Bei-
rage ZuUu!r Geschichte des Bistums Linz, inz?® 1978, 139— 156, hier bes 142

auf schon Vorhandenes, der natürlich finanzielle Gründe hat, von vornherein keine sy­
stematische und wirklich den Bedürfnissen Rechnung tragende Neuorganisation zu. 
Die neuen Gründungen basieren fast durchwegs auf bisherigen Klosterkirchen, Kirchen 
von Benefizien, Filialgotteshäusern etc., die im Rang erhöht und zu Zentren der Pfarr­
seelsorge erklärt wurden, auch wenn sie geographisch nicht besonders günstig lagen. 
Man denke etwa an das Beispiel Wels, wo sich die alte Pfarrkirche (Stadtpfarrkirche) 
in unmittelbarer Nähe einer „neuen" Pfarrkirche (Vorstadtpfarrkirche, bis dahin Kapu­
zinerkirche) befand, weshalb hier praktisch alle Gläubigen fast genau so weit wie bisher 
zur Kirche hatten, auch wenn nun das ganze Gebiet von bisher einer auf nunmehr zwei 
Pfarren aufgeteilt war. 1n manchen Gegenden, vor allem im Innviertel, kam es zur Er­
richtung einer Überzahl kleiner Pfarreien, was der Diözese in Zeiten des Priestermangels 
wie heute zusätzliche Probleme aufgibt. 
Die Zahl der Pfarrgründungen, für die während der Regierungszeit Kaiser Josephs II. 
auch ein neues Gotteshaus gebaut wurde, ist sehr bescheiden. Es handelt sich im Bistum 
Linz um folgende sieben Pfarren: 17 Fornach, Hinterstoder, Kollerschlag, Schwarzen­
berg, Steinbach am Ziehberg, Schiedlberg (vormals Thanstetten) und Traberg; zwei von 
ihnen, nämlich Kollerschlag und Traberg, sind auch durch das Josephspatrozinium als 
josephinisch ausgewiesen. 
Zur materiellen Sicherstellung der Pfarrkirchen galt das Prinzip, daß jede Pfarre einen 
Patron (mit Baulast) haben sollte. So gelangten unter Joseph II. z.B. in den neuen Diöze­
sen Linz und St. Pölten die meisten der damals errichteten sowie alle ehemaligen bischöf­
lichen Pfarren, soweit der Passauer Oberhirte keine privaten Rechtstitel na~hweisen 
konnte, unter öffentliches Patronat. Dadurch wurden in Österreich, wozu seit 1779 
auch das Innviertel gehörte, die Pfarren freier bischöflicher Verleihung fast zum Ver­
schwinden gebracht. In der Diözese Linz gab es zur Zeit des Bischofs Franz] osef Rudigier 
(1853-1884) keine einzige Pfarre ,,liberae collationis episcopi': sodaß hier der Grund­
satz des Josephinismus, daß jede Pfarre einen Patron haben müsse, lückenlos durchge­
führt war.18 

Obwohl die eigentliche Absicht,die mit dieser Maßnahme erreicht werden sollte, in der 
materiellen Absicherung der Seelsorge bestand, kann nicht übersehen werden, daß da­
durch der Staat ein ungeheures Machtmittel über die Kirche in die Hand bekam, das 
er jedoch im allgemeinen nicht zu Ungunsten der Kirche ausnützte. Es wirkt fast grotesk, 
daß Adolf Hitler, der via Patronatsrecht zahlreiche Pfarreien „beherrschen" hätte kön­
nen, aufgrund des Kirchenbeitragsgesetzes von 1939 eine Trendumkehr herbeiführte; 
die Patronate wurden abgestoßen und so die kirchliche Organisation wieder auf eigene 
Füße gestellt. 19 

Mit den bisherigen Ausführungen wurden die josephinischen Leistungen auf dem Ge­
biet der Pfarregulierung, die keineswegs bestritten werden sollen, etwas relativiert. 
Durch einen Rückblick auf die Situation im Spätmittelalter ergibt sich noch eine zusä tz­
liche Relativierung. 

17 Berichtigung zu R. Zi1111hobler, Die Entwicklung der kirchlichen Organisation in .Oberösterreich". Von 
den Anfängen bis zum Ausgang desJosephinismus. In: Tausend Jahre Oberösterreich . Das Werden eines 
Landes. Katalog zur Oberösterreichischen Landesausstellung, Linz 1983, Bd. 1, 143-155, hier 150. 

18 Dazu Gradauer, a.a.O. 
19 R. Zi11nhobler, Die geistlichen Präsentationsrechte in der Diözese Linz im 20. Jahrhundert, in: ders. , Bei­

träge zur Geschichte des Bistums Linz, Linz2 1978, 139-156, hier bes. 142. 

7 



Wie andernorts nachgewiesen, *®® hatte sich 1Im Gebiet der heutigen Diözese 1NZz das 1mM
Jahrhundert grundgelegte „Pfarrnetz“ IM Spätmittelalter bis 1530 wıe folgt

verdichtet: die Anzahl der Pfarreien wurde VO  —_ 157 auf 182, also vermehrt, wobei
einıge gegenüber dem Hochmittelalter1 Rang verminderte Seelsorgestellen bereits be-
rücksichtigt sSind. Die Vikariate, die de facto Oft die Funktion VO Pfarreien ausübten,
nahmen VO auf also 49 Die Gesamtvermehrung der Seelsorgesprengel be-
rag also 549  74, das bedeutet eın Anwachsen auf 233 Seelsorgesprengel, wobei
es5 sich eine Mindestzahl handelt, da statistisches Materia]l den keineswegs
vollständigen Passauer Bistumsmatrikeln ntinommMmen ist eht INan VOoO den 159 für
das Hochmittelalter nachgewiesenen Seelsorgesprengeln 157 Pfarreien un Vikaria-
te) dUus, ergibt sich eine Vermehrung nahezu 50 %: dabei bleiben außerdem die
vielen Benefizien, VON denen Adus zZzu Teil ebenfalls Seelsorge geübt wurde, unberück-
sichtigt. Das Spätmittelalter hat also auf dem Gebiet der kirchlichen Urganisation, das
se1 mıiıt Kar]l Eder un Kar] Amon oft gemachte Vorwürte betont,*! der Bevölke-
rungszunahme In erstaunlichem aße Rechnung [Die eigentliche Dynamik
liegt jedoch weniıger auf dem Gebiet der Pfarrgründungen als auf dem der Schaffung
untergeordneter Seelsorgestellen.
Die chwächen des mittelalterlichen ystems liegen eher ın einer stark vermögensrecht-
lichen Ausrichtung als Relikt Adus dereıt des Eigenkirchenwesens. Die Rücksichtnahme
auf Grund und Herrschaft erlaubte oft kein wirklich organisches Wachstum un törder-

bisweilen das Zustandekommen geradezu grotesker Situationen. So gehörte P

Friedburg-Lengau 1Im Mittelalter zu Ptfarrbereich VO  — Schalchen-Mattighofen, ob-
ohl dazwischen die Pfarre Munderfing ag, die die Filiale un die Multterpfarre voll-
kommen auseinanderschnitt. Was das pastoralen Erschwernissen bedeutete, kann
schon eın kurzes Nachdenken über die damalige Verkehrssituation bewußlit machen.

Dennoch die eigentliche Stagnation auf dem Gebiet der Pfarrorganisation erst mit
der Reformation (ab eın Man hatte Ja 1U üheCNU, das Vorhandene nicht
vertallen lassen. uch die katholische Erneuerung 1n der Barockzeit brachte daher
aufgrund der Situation, die die Kirchenspaltung hinterlassen hatte, auf diesem Gebiet
nicht vie] zustande. Von 1530 bis zu Regierungsantritt der Kaiserin Maria Theresia,
also In über 200 Jahren, ist auf dem JTerritorium des heutigen Oberösterreich 11UT eine
Vermehrung 271 Neue Seelsorgesprengel verzeichnen. Das beleuchtet das Gesagte
ZUur Genüge. Von daher gesehen sind die josephinischen Maßlinahmen sicher beachtlich,
doch lassen S1E eine Abwertung der mittelalterlichen Leistung nicht
Insgesamt gesehen wird INan auch die Schaffung des Religionsfonds pOosıtıv erten
mussen, diente er doch der materiellen Absicherung des Retformwerkes, VOT allem
dem Unterhalt des Seelsorgeklerus un auch der Seelsorgekirchen.?? Voraus Zz1ng trei-
ich eın regelrechter Klostersturm.®3® Vorwiegend aus den aufgehobenen Klöstern kam
das eld In den Topf, aus dem die Pfarrseelsorge finanziert wurde.

20

21
Zinnhobler— Lengauer, a.a.0Q)

Eder, Studien Zur Reformationsgeschichte Oberösterreichs, Das Land ob der Nns VOT der Jau-
bensspaltung, Linz 1932, 8ff; Amon, Die Steiermark VOrT der Glaubensspaltung. Kirchliche /ustände
—1  P Lieferung (Geschichte der iÖözese Seckau I11/1), (jraz 1960,

22 Wodka a.a.Q., 305— 309
23 Hıttmair., Der josefinische Klostersturm 1m Land ob der Enns, Freiburg Br. 1907

Wie andernorts nachgewiesen, 20 hatte sich im Gebiet der heutigen Diözese Linz das im 
11./12. Jahrhundert grundgelegte „Pfarrnetz" im Spätmittelalter (bis 1530) wie folgt 
verdichtet: die Anzahl der Pfarreien wurde von 157 auf 182, a lso um 25 vermehrt, wobei 
einige gegenüber dem Hochmittelalter im Rang verminderte Seelsorgestellen bereits be­
rücksichtigt sind. Die Vikariate, die de facto oft die Funktion von Pfarreien ausübten, 
nahmen von 2 auf 51 zu, also um 49. Die Gesamtvermehrung der Seelsorgesprengel be­
trägt also 25+49=74, das bedeutet ein Anwachsen auf 233 Seelsorgesprengel, wobei 
es sich um eine Mindestzahl handelt, da unser statistisches Material den keineswegs 
vollständigen Passauer Bistumsmatrikeln entnommen ist. Geht man von den 159 für 
das Hochmittelalter nachgewiesenen Seelsorgesprengeln (157 Pfarreien und 2 Vikaria­
te) aus, so ergibt sich eine Vermehrung um nahezu 50%; dabei bleiben außerdem die 
vielen Benefizien, von denen aus zum Teil ebenfalls Seelsorge geübt wurde, unberück­
sichtigt. Das Spätmittelalter hat also auf dem Gebiet der kirchlichen Organisation, das 
sei mit Karl Eder und Karl Amon gegen oft gemachte Vorwürfe betont, 21 der Bevölke­
rungszunahme in erstaunlichem Maße Rechnung getragen. Die eigentliche Dynamik 
liegt jedoch weniger auf dem Gebiet der Pfarrgründungen als auf dem der Schaffung 
untergeordneter Seelsorgestellen. 
Die Schwächen des mittelalterlichen Systems liegen eher in einer stark vermögensrecht­
lichen Ausrichtung als Relikt aus der Zeit des Eigenkirchenwesens. Die Rücksichtnahme 
auf Grund und Herrschaft erlaubte oft kein wirklich organisches Wachstum und förder­
te bisweilen das Zustandekommen geradezu grotesker Situationen. So gehörte z. B. 
Friedburg-Lengau im Mittelalter zum Pfarrbereich von Schalchen-Mattighofen, ob­
wohl dazwischen die Pfarre Munderfing lag, die die Filia le und die Mutterpfarre voll­
kommen auseinanderschnitt. Was das an pastoralen Erschwernissen bedeutete, kann 
schon ein kurzes Nachdenken über die damalige Verkehrssituation bewußt machen. 

Dennoch setzt die eigentliche Stagnation auf dem Gebiet der Pfarrorganisation erst mit 
der Reformation (ab ca. 1530) ein. Man hatte ja nun Mühe genug, das Vorhandene nicht 
verfallen zu lassen . Auch die katholische Erneuerung in der Barockzeit brachte daher 
aufgrund der Situation, die die Kirchenspaltung hinterlassen hatte, auf diesem Gebiet 
nicht viel zustande. Von 1530 bis zum Regierungsantritt der Kaiserin Maria Theresia, 
also in über 200 Jahren, ist auf dem Territorium des heutigen Oberösterreich nur eine 
Vermehrung um 21 neue Seelsorgesprengel zu verzeichnen. Das beleuchtet das Gesagte 
zur Genüge. Von daher gesehen sind die josephinischen Maßnahmen sicher beachtlich, 
doch lassen sie eine Abwertung der mittelalterlichen Leistung nicht zu. 
Insgesamt gesehen wird man auch die Schaffung des Religionsfonds positiv werten 
müssen, diente er doch der materiellen Absicherung des Reformwerkes, d. h. vor a llem 
dem Unterhalt des Seelsorgeklerus und auch der Seelsorgekirchen. 22 Voraus ging frei­
lich ein regelrechter Klostersturm. 23 Vorwiegend aus den aufgehobenen Klöstern kam 
das Geld in den Topf, aus dem die Pfarrseelsorge finanziert wurde. 

20 Zinnl1obler- Lengau er, a.a.O. 
2 1 K. Eder, Studien zur Reformationsgeschichte Oberösterreichs, ßd. 1: Das Land ob der Enns vor der Glau­

bensspaltung, Linz 1932, 8ff; K. Amon, Die Steiermark vor der Glaubensspaltung. Kirchliche Zustände 
1490-1520, 1. Lieferung (Geschichte der Diözese Seckau IIl /1), Graz 1960, 18. 

22 Wodka, a.a.O., 305-309. 
23 R. Hittmair, Der josefinische Klostersturm im Land ob der Enns, Freiburg i. Br. 1907. 
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Bel den Aufhebungen 21ng INa  3 übrigens keineswegs zimperlich VO  — Nicht UT Klöster,
die nach damaliger Auffassung keinen Beitrag ZU Volkswohl leisteten, die also nicht
1mM Schul- oder Krankenwesen bZw. 1n der Pfarrseelsorge tätıg wurden gesperrt,
sondern auch blühende Institutionen un Ordensniederlassungen, VO denen gewichti-
C Beiträge Für die Pastoral 1 Lande ausgıngen, wurden betroffen.?** Es kamen große
Härten VOT, gleichzeitig wurde vie] wertvoller Kulturbesitz verschleudert un vernich-
tet Aus dem Personal der aufgehobenen Klöster rekrutierte sich ın einer priesterar-
InNnenNn eıt übrigens zZzu Teil auch der dringend benötigte MNEUE Seelsorgeklerus.®5 Von
daher wird auch „die Tendenz der Verschiebung des Klerus VO Regular- zZzu Säkular-
klerus“ erkennbar.®%®
DPositiv ist das Bemühen, die Geistlichen nach dem Leitbild des ‚Guten Hirten“
auszurichten.?” „Der geistliche Stand sollte, auf se1ine eigentliche BerufungunAufgabe
zurückgeführt, den Großteil seiner weltlichen Funktion abgeben un sich der tatıgen
Nächstenliebe 1ın Seelsorge, Christenlehre, Krankenpflege un Jugenderziehung
widmen 28
Zu den tür die Kirche einschneidendsten, auf lange Sicht aber segensreichen Auswir-
kungen josephinischen Staatskirchentums gehört die Diözesanregulierung, die 1 fol-
genden Abschnitt behandelt werden soll

Die josephinische Bistumsregulierung
Es mMu die Habsburger geschmerzt haben, daß 1n kirchlicher Hinsicht der Großiteil ih-
TeTr Ländereien „ausländischen” Diözesen wıe Passau un Salzburg unterstand. [Die Be-
strebungen nach der Gründung VO Landesbistümern sind daher alt, Ja reichen 1ın die
eit der Babenberger zurück.*®
DDie Errichtung der Salzburger Eigenbistümer Gurk, Seckau un Lavant 1 H9 bzw. 13
Jahrhundert*® erwles sich zunächst als geschickter Schachzug der Erzbischöte: S1e oll-
ten damit die Entstehung VO Landesbistümern verhindern. [Die ] )iözesen blieben
VO  —j der Metropole abhängig un hatten aufgrund der Dotierung mıiıt jeweils LIUT wenl-
CNn Pfarreien Ur eringe Bedeutung.*
Die Passauer Bischöfte teilten 1mM Spätmittelalter ihre Riesendiözese, die ausdehnungs-
mäßig größte 1mM Heiligen Römischen Reich 1ın zwel Offizialate auf („ob und „unte der
Enns  M  7 wobei die Jlermini nicht Pressen sind) . dadurch collte den verwaltungsmäßigen
Problemen begegnet werden.!

Wodka 2.a.0., 307
25 Ebd. 3A08
26 Kovacs, Was ıst Josephinismus? In Österreich ZUr Zeit Kaiser Josephs [1., Katalog ZUur Niederösterrei-

chischen Landesausstellung, Wien 1980, 24—30, 1er
Richtungsanweisend wurde das Buch Von Opstraet, Theologus christianus S1ve ratıo studii vitae,
Löwen 1697 Vgl Kovacs, Die Diözesanregulierung unter Joseph I1 2—Ä1 ıIn Osterreich Z7ur Zeit
Kaiser Josephs I1 (wie Anm 26), 176 —180, hier 178

29
Kovacs, 230

Lenzenweger, Beitrag ZU! rechtshistorischen Entwicklung der 107zese Linz, ın Österreichisches Archiv
ür Kirchenrecht Strnad, Das Bistum Passau In der Kirchenpolitik Friedrichs des
Schönen (1313—1320), In Mitteilungen des Oberösterreichischen Landesarchivs (1964) 188-— 232
wıe die dortselbst Anm verzeichnete Literatur.
Wodka a.a.Q)., 104, 114—118; KOvacs a.2.0 176) gibt irrtümlich d diese Eigenbistümer selen „Im

31
11 un! Jahrhundert“ gegründet worden.

Zinnhobler, Die Passauer Bistumsmatrikeln für das westliche Offizialat, 1, Passau 1978,
Die Offizialatssitze Wien DbZw. ”?assau. Als Korrektur OVACS a.a.Q. 177) sel darauf hingewie-
SCI, daß sich In NNns DZW. 1NZ kein Offizialatssitz befand.

Bei den Aufhebungen ging man übrigens keineswegs zimperlich vor. Nicht nur Klöster, 
die nach damaliger Auffassung keinen Beitrag zum Volkswohl leisteten, die also nicht 
im Schul- oder Krankenwesen bzw. in der Pfarrseelsorge tätig waren, wurden gesperrt, 
sondern auch blühende Institutionen und Ordensniederlassungen, von denen gewichti­
ge Beiträge für die Pastoral im Lande ausgingen, wurden betroffen. 24 Es kamen große 
Härten vor, gleichzeitig wurde viel wertvoller Kulturbesitz verschleudert und vernich­
tet. Aus dem Personal der aufgehobenen Klöster rekrutierte sich - in einer priesterar­
men Zeit - übrigens zum Teil auch der dringend benötigte neue Seelsorgeklerus. 25 Von 
daher wird auch „die Tendenz der Verschiebung des Klerus vom Regular- zum Säkular­
klerus" erkennbar. 26 

Positiv ist das Bemühen, die Geistlichen nach dem Leitbild des „Guten Hirten" 
auszurichten. 27 „Der geistliche Stand sollte, auf seine eigentliche Berufung und Aufgabe 
zurückgeführt, den Großteil seiner weltlichen Funktion abgeben und sich der tätigen 
Nächstenliebe in · Seelsorge, Christenlehre, Krankenpflege und Jugenderziehung 
widmen:'28 

Zu den für die Kirche einschneidendsten, auf lange Sicht aber segensreichen Auswir­
kungen josephinischen Staatskirchentums gehört die Diözesanregulierung, die im fol­
genden Abschnitt behandelt werden soll. 

Die josephinische Bistumsregulierung 

Es muß die Habsburger geschmerzt haben, daß in kirchlicher Hinsicht der Großteil ih­
rer Ländereien „ausländischen" Diözesen wie Passau und Salzburg unterstand. Die Be­
strebungen nach der Gründung von Landesbistümern sind daher alt, ja reichen in die 
Zeit der Babenberger zurück.29 

Die Errichtung der Salzburger Eigenbistümer Gurk, Seckau und Lavant im 11. bzw. 13. 
Jahrhundert30 erwies sich zunächst als geschickter Schachzug der Erzbischöfe; sie woll­
ten damit die Entstehung von Landesbistümern verhindern. Die neuen Diözesen blieben 
von der Metropole abhängig und ha tten aufgrund der Dotierung mit jeweils nur weni­
gen Pfarreien nur geringe Bedeutung. 30 

Die Passauer Bischöfe teilten im Spätmittelalter ihre Riesendiözese, die ausdehnungs­
mäßig größte im Heiligen Römischen Reich, in zwei Offizialate auf (,,ob" und „unter der 
Enns", wobei die Termini nicht zu pressen sind); dadurch soll te den verwaltungsmäßigen 
Problemen begegnet werden. 31 

2 4 Wodka, a.a .O., 307f. 
25 Ebd. , 308. 
26 E. Kovacs, Was ist Josephinismus? in: Österreich zur Zeit Kaiser Josephs II., Katalog zur Niederösterrei­

chischen Landesausstellung, Wien 1980, 24-30, hier 28. 
27 Richtungsanweisend wurde das Buch von/. Opstraet, Theologus christianus sive ratio studii et vitae, 

Löwen 1697. Vgl. E. Kovacs, Die Diözesanregulierung unter Joseph II. 1782-1789, in: Österreich zur Zeit 
Kaiser Josephs II. (wie Anm. 26), 176-180, hier 178. 

28 Kovilcs, a.a.O., 28. 
29 /. Lenzenweger, Beitrag zur rechtshistorischen Entwicklung der Diözese Linz, in: Österreichisches Archiv 

für Kirchenrecht 4 (1953), 52-64; A. A. Strnad, Das Bistum Passau in der Kirchenpolitik Friedrichs des 
Schönen (1313-1320), in: Mitteilungen des Oberösterreichischen Landesarchivs 8 (1964), 188-232 so­
wie die dortselbst Anm. 3 verzeichnete Literatur. 

30 Wodka, a.a.O., 104, 114- 118; E. Kovacs (a .a.O., 176) gibt irrtümlich an, diese Eigenbistümer seien . im 
11. und 12. Jahrhundert· gegründet worden. 

31 R. Zinnl,obler, Die Passauer Bistumsmatrikeln fü r das westliche Offizialat, Bd. 1, Passau 1978, 57-59. 
Die Offizialatssitze waren Wien bzw. Passau. Als Korrektur zu Kovacs (a .a.O., 177) sei darauf hingewie­
sen, daß sich in Enns bzw. Linz kein O ffizialatssitz befand. 
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Kaiser Friedrich {I1I1 erreichte 1469 die Gründung VO  — zwel exemten Hotbistümern:
Wien un! Wiener Neustadt. Das eine wurde Adus der Diözese Passau, das andere aus

Salzburg ausgeschieden. Beide Bistümer erfalßten jeweils Aur das Stadtgebiet. ®2 Mit der
Erhebung Wiens SA Erzbistum 1723) verband sich 1729 eine Gebietsvergrößerung

das Viertel unter dem Wienerwald.33 Gleichzeitig machte Kaiser arl VI
(1711—1740) das Zugeständnis, da die damalige „Abtrennung VO Passauer Diöze-
sangebiet für alle Zukunft die letzte eın sollte“. 34
Sein Enke]l Joseph Il setzte sich über dieses Versprechen hinweg. Kaiserin Maria There-
sS1a hatte, als 1774 Im Staatsrat die Frage der Abtrennung des Landes ob der FEnns VOoO
Bistum Passau behandelt wurde, das Vertahren eingestellt un jede weitere Diskussion
untersagt.*>
Der nächste Ansto/ß einer Bistumsregulierung ertolgte freilich kirchlicherseits. Der
Laibacher Fürstbischof arl Joseph raf Von Herberstein legte eine die kirchliche lie-
derung des Herzogtums Krain betreffende Denkschrift VOTLT. „Während der Behandlung
un Erledigung dieser Eingabe reitte der Gesamtregulierungsplan für Österreich“ 35
jeweit bei diesen Bestrebungen auch der Papst einbezogen werden sollte, WarTr egen-
stand der Erörterung. Staatskanzler Kaunitz vertrat die Auffassung, da 05 genuge,
Kom die stattgehabten Veränderungen :a3C noticiam“ bringen. Er setzte sich schlie(3-
ich dahin durch daß erst beim Auftauchen Von Schwierigkeiten zwischen den staatli-
chen tellenun den betroffenen Ordinarien der Plan dem Papst unterbreitet Wel-
den sollte.36 Die tatsächliche Durchführung der Bistumsregulierung verlief annn och
eın weni1g stürmischer. Nicht [1UT Kom sondern auch die Multterdiözese Passau wurde
bei der Errichtung der Bistümer Linz un St Pölten praktisch übergangen.?7 rst 1M
nachhinein bemühte INa  — sich die Beilegung der entstandenen Kontlikte mıiıt Passau
SOWI1eEe die urkundenmäßige „Absegnung“ der getroffenen Maßlnahmen. Hier Offen-
bart sich der auch sonst beobachtende Pragmatismus des josephinischen Systems. 38
Irotz der eigenmächtigen Vorgangsweise des Staates, wird INa auch VO kirchlichen
Standpunkt aus die Diözesanregulierung posit1v bewerten mussen, wurde s1e doch
Au Ausgangspunkt der modernen deelsorge In Österreich“ 39
Das zusammenfassende Ergebnis der Diözesanregulierung se]l In der Formulierung Von

Kovacsi9 festgehalten:
Anstatt der Kirchenprovinz Passau*®! wurde die Kirchenprovinz Wien mit dem vergrößerten Erzbistum

Viertel Unter dem Wiener Wald Viertel Unter dem Manhartsberg) un den beiden SuffraganbistümernPölten (transferiertes Bistum Wiener Neustadt mıiıt den Vierteln ber dem Wiener Wald un Ober dem
Manhartsberg) und 1NZ (Oberösterreich) gebildet.

Wodka aal 170 —174; Flieder, Stephansdom Uun! Wiener Bistumsgründung, Wien 19568
C Kitzler. Die Errichtung des Erzbistums Wien ST Wien 1969

Leidl, Das Ende des Großbistums Passauı. [Die gewaltsame Abtrennung des österreichischen Teiles ım
Jahre 1783, In: Ostbairische Grenzmarken (1983) 20—30, hier
Ebd.,
Ebd.
Zum Bistum 1NZ vgl melne Abhandlungen: Josephinismus Beispiel der Gründung des Bistums Linz,
1N: Zeitschrift tür Kirchengeschichte 1982 295— 311 mit weiterführenden Literaturangaben); [)as
kaiserliche Ernennungsschreiben tür den ersten Linzer Bischof Ernest Johann VO: Herberstein, ıIn Neu-
W5 Archiv Hır die Geschichte der ese 117 (1984/85), 42—44
Kovacs, aal}
Wodka, a.a.Q., 309
Kovacs, a.a.Q., 179
Diese Formulierung ıst aufzufassen, daß damals wIıie Früher der Plan einer Kirchenprovinz Passau be-
stand, der aber nıe realisiert wurde.

10

Kaiser Friedrich III. erreichte 1469 die Gründung von zwei exemten Hofbistümern: 
Wien und Wiener Neustadt. Das eine wurde aus der Diözese Passau, das andere aus 
Salzburg ausgeschieden. Beide Bistümer erfaßten jeweils nur das Stadtgebiet. 32 Mit der 
Erhebung Wiens zum Erzbistum (1723) verband sich 1729 eine Gebietsvergrößerung 
um das Viertel unter dem Wienerwald. 33 Gleichzeitig machte Kaiser Karl VI. 
(1711 - 1740) das Zugeständnis, daß die damalige „Abtrennung vom Passauer Diöze­
sangebiet für alle Zukunft die letzte sein sollten. 34 

Sein Enkel Joseph II. setzte sich über d ieses Versprechen hinweg. Kaiserin Maria There­
sia hatte, als 1774 im Staatsrat die Frage der Abtrennung des Landes ob der Enns vom 
Bistum Passau behandelt wurde, das Verfahren eingestellt und jede weitere Diskussion 
untersagt. 35 

Der nächste Anstoß zu einer Bistumsregulierung erfolgte freil ich kirchlicherseits. Der 
Laibacher Fürstbischof Karl Joseph Graf von Herberstein legte eine die kirchliche Glie­
derung des Herzogtums Krain betreffende Denkschrift vor. ,,Während der Behandlung 
und Erledigung dieser Eingabe reifte der Gesamtregulierungsplan für Österreich". 35 

Wieweit bei diesen Bestrebungen auch der Papst einbezogen werden soll te, war Gegen­
stand der Erörterung. Staatskanzler Kaunitz vertrat die Auffassung, daß es genüge, 
Rom die stattgehabten Veränderungen „ad noticiamll zu bringen. Er setzte sich schließ­
lich dahin durch, daß erst beim Auftauchen von Schwierigkeiten zwischen den staatli­
chen Stellen und den betroffenen Ordinarien der ganze Plan dem Papst unterbreitet wer­
den soll te. 36 Die tatsächliche Durchführung der Bistumsregulierung verlief dann noch 
ein wenig stürmischer. Nicht nur Rom, sondern auch die Mutterdiözese Passau wurde 
bei der Errichtung der Bistümer Linz und St. Pölten praktisch übergangen. 37 Erst im 
nachhinein bemühte man sich um die Beilegung der entstandenen Konflikte mit Passau 
sowie um die urkundenmäßige „Absegnung" der getroffenen Maßnahmen. Hier offen­
bart sich der auch sonst zu beobachtende Pragmatismus des josephinischen Systems. 38 

Trotz der eigenmächtigen Vorgangsweise des Staates, wird man auch vom kirchlichen 
Standpunkt aus die Diözesanregulierung positiv bewerten müssen, wurde sie doch 
„zum Ausgangspunkt der modernen Seelsorge in Österreich". 39 

Das zusammenfassende Ergebnis der Diözesanregulierung sei in der Formulierung von 
E. Kovacs40 festgehalten: 

• 1. Anstatt der Kirchenprovinz Passau41 wurde die Kirchenprovinz Wien mit dem vergrößerten Erzbistum 
(Viertel Unter dem Wiener Wald, Viertel Unter dem Manhartsberg) und den beiden Suffraganbistümern 
St. Pölten (transferiertes Bistum Wiener Neustadt mit den Vierteln Ober dem W iener Wald und Ober dem 
Manhartsberg) und Linz (Oberösterreich) gebildet. 

32 Wodka, a.a.O., 170-174; V. Flieder, Stephansdom und Wiener Bistumsgründung, Wien 1968. 
33 Clr. Kitzler, Die Errichtung des Erzbistums Wien 1718-1729, Wien 1969. 
34 A. Leid/, Das Ende des Großbistums Passau. Die gewaltsame Abtrennung des österreichischen Teiles im 

Jahre 1783, in: Ostbairische Grenzmarken 25 (1983), 20-30, hier 24 . 
35 Ebd .. 25 . 
36 Ebd., 26. 
37 Zum Bistum Linz vgl. meine Abhandlungen: Josephinismus am Beispiel der Gründung des Bistums Linz, 

in: Zeitschrift für Kirchengeschichte 93 (1982), 295-311 (mit weiterführenden Literaturangaben); Das 
kaiserliche Ernennungsschreiben für den ersten Linzer BischofErnest Johann N. von Herberstein, in: Neu­
es Archiv für die Geschichte der Diözese Linz 3 (1984/85), 42-44. 

38 KovClcs, a.a.O., 29. 
39 Wodka, a.a.O., 309. 
4° Kovtlcs, a.a.O., 179f. 
41 Diese Formulierung ist so aufzufassen, daß damals wie früher der Plan einer Kirchenprovinz Passau be­

stand, der aber nie realisiert wurde. 
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Das Fürsterzbistum Salzburg blieb ür die innerösterreichischen Bistüuümer Graz-Seckau (Steiermark: (ıra-
zZer und Cillier Kreis), Leoben Brucker- un Judenburgerkreis), urk Kärnten mit Ausnahme des Lavant-
tales) und Lavant (Lavanttal und Cillier Kreis der Steiermark) Metropolitansitz, die Suffraganbischöfe hatten
eigene Ordinations- un! Jurisdiktionsgewalt.

Die iözese Laibach erstreckte sich auf das Herzogtum Krain un wurde ach dem Tod Herbersteins
anstelle VOonNn (GÖörz zu Metropolitansitz erhoben.

Der Zur 1Ozese Krakau gehörendeeil auf österreichischem Gebiet wurde der i1özese Tarnow einverleibt
Für Südböhmen wurde die 1Öözese Budweis errichtet.
Die westösterreichische Bistumsorganisation erhielt sich unverändert, das Fürstbistum JTrient bekam Vo

den italienischen Bistüuümern Verona und Feltre einzelne Pfarren, ebenso Triest VO  - Venedig, aQus dessen ande-
ren istrischen Pfarren das Bistum Gradiska entstand“

Josephinisches Staatskirchentum Beispiel der ründung des Bistums Linz

Es gehört den ronien der Kirchengeschichte, daß der Gurker Oberhirte Joseph Franz
AuerspergE 1783), der Kaiser Joseph bei der innerösterreichischen Bistumsre-
gulierung maßgeblich beraten hatte,“S als Folge der damals ın die Wege geleiteten Neu-
ordnung un nach UÜbernahme des Bistums Passau die Zerstückelung dieser se1-
elr Diözese hinnehmen mußte.
Im Zuge der Durchführung der Regulierungspläne erfolgte auch die Gründung des Bi-

Linz;“* S1IE ist eın klassisches Beispiel für josephinisch-staatskirchliche organgs-
welsen. hne die vorherige Zustimmung Oms einzuholen, Ja ohne entsprechende
Kontakte miıt Passau, erfolgte eine De-facto-Errichtung der Diözese: erst 1m nachhinein
bemühte I11ld  - sich die juridische Absicherung des Bistums. Kaiser Joseph I{
nahm aber immerhin KRücksicht auf den greisen Passauer Oberhirten Kardinal Leopold
Ernst raf VO Firmian (1763—1783) Als dieser jedoch 13 März 1783 Uhr
früh verschied, Zing alles sehr rasch vonstatten Schon hatten FEilboten ıIn Passau Wafl-
tet, die Nachricht VO Tod Firmians den interessierten Stellen weiterzuleiten. Sie traf

15 März In Wien e1n. Sofort ernannte der Kaiser den bisherigen Passauer Offizial
ıIn Wien, den Weihbischof Ernest Johann Reichsgraf VO Herberstein, zu „Bischof
VO  3 1NZz un SaNZ Oberösterreich“. enige tunden spater wurden der Diözese Passau
alle Jurisdiktionsakte 1m Lande untersagt.
Am Tag darauf wurde Herberstein seın Ernennungsdekret überreicht. [)as Schreiben 1st
überaus charakteristisch ürdas josephinische >System. Fs handelt sich eine ftormlose
briefliche Mitteilung der kaiserlichen Kanzlei:; SIE enthält den bezeichnenden Passus,
der Bischof mOge „den Bischöftflichen Obliegenheiten ın dieser Dioeces sich
gleich unterziehen, un: daher se1ine Residenz Linz, WOZUu auch seiner eit der behöri-
SC Platz wird angewlesen werden, ehestens antretten, und übrigens das diestalls etwa
welılters Nöthige Kom selbst besorgen werde bedacht SCYHII wollen“. 4> DETS heißt 1
Klartext nichts anderes, als daß Herberstein den Auftrag erhielt, die Leitung des Bistums
sofort übernehmen, obwohl noch nicht einmal für eiıne bischöfliche Residenz gesorgt
Wa  A Wie unbekümmert INa  — hinsichtlich der Zustimmung des Papstes (kanonische Fr-
richtung) WAärl, beweist die Aufforderung den Bischof, dieNZ'Angelegenheit
das diesfalls etwa weiıters Nöthige”) selbst mıiıt Rom regeln.

(Gemeint ıst celbstverständlich der Laibacher Fürstbischof arl Joseph Graf ON Herberstein, nicht Se1INn
Linzer Namensvetter.

43 Wodka a.a.Q., 310
Die nachfolgenden Ausführungen sind eıne knappe Zusammenfassung meınner Anm angeführten Auft-
satze, auf die daher hinsichtlich der ZeENAUECN Quellen- un Literaturangaben für SCTITC Darstellung Vel-

45
wıesen werden dart
Zinnhobler, [J)as kaiserliche Ernennungsschreiben (wie Anm 37)

2. Das Fürsterzbistum Salzburg blieb für die innerösterreichischen Bistümer Graz-Seckau (Steiermark: Gra­
zer und Cillier Kreis), Leoben (Brucker- und Judenburgerkreis), Gurk (Kärnten mit Ausnahme des Lavant­
tales) und Lavant (Lavanttal und Cillier Kreis der Steiermark) Metropolitansitz, die Suffraganbischöfe hatten 
eigene Ordinations- und Jurisdiktionsgewalt. 
3. Die Diözese Laibach erstreckte sich auf das Herzogtum Krain und wurde nach dem Tod Herbersteins 
(1787)42 anstelle von Görz zum Metropolitansitz erhoben. 
4. Der zur Diözese Krakau gehörende Teil auf österreichischem Gebiet wurde der Diözese Tarnow einverleibt. 
5. Für Südböhmen wurde die Diözese Budweis errichtet. 
6. Die westösterreichische Bistumsorganisation erhielt sich unverändert, das Fürstbistum Trient bekam von 
den italienischen Bistümern Verona und Feltre einzelne Pfarren, ebenso Triest von Venedig, aus dessen ande­
ren istrischen Pfarren das Bistum Gradiska entstand." 

Josephinisches Staatskirchentum am Beispiel der Gründung des Bistums Linz 

Es gehört zu den lronien der Kirchengeschichte, daß der Gurker Oberhirte Joseph Franz 
Auersperg (1772 -1783), der Kaiser Joseph II. bei der innerösterreichischen Bistumsre­
gulierung maßgeblich beraten hatte, 43 als Folge der damals in die Wege geleiteten Neu­
ordnung und nach Übernahme des Bistums Passau (1783) die Zerstückelung dieser sei­
ner Diözese hinnehmen mußte. 
Im Zuge der Durchführung der Regulierungspläne erfolgte auch die Gründung des Bi­
stums Linz;44 sie ist ein klassisches Beispiel für josephinisch-staatskirchliche Vorgangs­
weisen. Ohne die vorherige Zustimmung Roms einzuholen, ja ohne entsprechende 
Kontakte mit Passau, erfolgte eine De-facto-Errichtung der Diözese; erst im nachhinein 
bemühte man sich um die juridische Absicherung des neuen Bistums. Kaiser Joseph II. 
nahm aber immerhin Rücksicht auf den greisen Passauer Oberhirten Kardinal Leopold 
Ernst Graf von Firmian (1763-1783). Als dieser jedoch am 13. März 1783 um 3 Uhr 
früh verschied, ging alles sehr rasch vonstatten. Schon hatten Eilboten in Passau gewar­
tet, um die Nachricht vom Tod Firmians den interessierten Stellen weiterzuleiten. Sie traf 
am 15. März in Wien ein. Sofort ernannte der Kaiser den bisherigen Passauer Offizial 
in Wien, den Weihbischof Ernest Johann N. Reichsgraf von Herberstein, zum „Bischof 
von Linz und ganz Oberösterreich". Wenige Stunden später wurden der Diözese Passau 
alle Jurisdiktionsakte im lande untersagt. 
Am Tag darauf wurde Herberstein sein Ernennungsdekret überreicht. Das Schreiben ist 
überaus charakteristisch für das josephinische System. Es handelt sich um eine formlose 
briefliche Mitteilung der kaiserlichen Kanzlei; sie enthält den bezeichnenden Passus, 
der Bischof möge „den Bischöflichen Obliegenheiten in dieser neuen Dioeces sich so­
gleich unterziehen, und daher seine Residenz zu Linz, wozu auch seiner Zeit der behöri­
ge Platz wird angewiesen werden, ehestens antretten, und übrigens das diesfalls etwa 
weiters Nöthige zu Rom selbst zu besorgen werde bedacht seyn wollen". 45 Das heißt im 
Klartext nichts anderes, als daß Herberstein den Auftrag erhielt, die Leitung des Bistums 
sofort zu übernehmen, obwohl noch nicht einmal für eine bischöfliche Residenz gesorgt 
war. Wie unbekümmert man hinsichtlich der Zustimmung des Papstes (kanonische Er­
richtung) war, beweist die Aufforderung an den neuen Bischof, die ganze Angelegenheit 
(,,das diesfalls etwa weiters Nöthige") selbst mit Rom zu regeln. 

42 Gemeint ist selbstverständlich der Laibacher Fürstbischof Karl Joseph Graf von Herberstei11 , nicht sein 
Linzer Namensvetter. 

4 3 Wodka, a.a.O., 310. 
44 Die nachfolgenden Ausführungen sind eine knappe Zusammenfassu ng meiner Anm. 37 angeführten Auf­

sätze, auf die daher hinsichtlich der genauen Quellen- und Literaturangaben fü r unsere Darstellung ver­
wiesen werden darf. 

45 Zinnliobler, Das kaiserliche Ernennungsschreibcn (wie Anm. 37). 42. 
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Es gZ1ng also alles sehr schnell. Fine formelle staatliche Errichtung des Bistums erfolgte
damals übrigens Al nicht, S1e wurde erst mıit Urkunde VO 18 Jänner 1789 (1) nachge-
holt.46 Dieses Dokument gelangte außerdem nıe nach Linz, sondern wird bis heute 1n
Wien verwahrt.
Herberstein, der schon 1767 die Bischofsweihe als Freisinger Weihbischof erhalten hat-
te, stand 1U VOT einer schwierigen Situation. Er wollte loyal Kom seIN, hatte aber
andererseits den kaiserlichen Auftrag, sOfort seın Amt anzutreten Tatsächlich
zögerte miıt der Übersiedlung nach Linz, offenbar das Einlangen der entsprechen-
den päpstlichen Dokumente abzuwarten. Dadurch Zg sich aber ın manchen „aufge-
klärten“ Kreisen herben Tadel Man bezichtigte ih der loyalität gegenüber dem
Kaiser.
Am uli 1784, also erst Fünfvierteljahre nachdem Passau VO Kaiser alle Jurisdik-
tionsakte über das oberösterreichische Territorium untersagt worden kam eın
Vertrag zwischen Joseph I1 und dem Passauer Fürstbischof Joseph Anton VO

Auersperg (1783—1795) zustande, wodurch dieser auf die Ausübung VONn Diözesan-
rechten ın Österreich ob un der Enns Verzicht eistete. Das WarTr aber nicht das
gleiche wıe die Gebietsabtretung („Zessation“), die noch lange auf sich arten jeß und
erst April 1785 erfolgte, nach mehrmaligen konfliktgeladenen Interventionen
Herbersteins. 50 lange aber hatte der Bischof schon mıiıt Rücksicht auf die Oberösterrei-
cher nicht mıiıt seıner Übersiedlung nach 1NZ arten können. Er nahm diese 1 Oktober
1784 VOT.
Am 28 Jänner 1785 wurde 1mM „‚Nachziehverfahren“ endlich auch die päpstliche Errich-
tungsurkunde („Romanus Pontifex“) für das NEUE Bistum ausgestellt; die römische Be-
stätigung Herbersteins Zzu Diözesanbischof ist erst mıiıt 14 Februar 1785 datiert.
Und selbst diesem Zeitpunkt War die Gebietsabtretung durch Passau noch nicht voll-

Das führte einer Auseinandersetzung In der Karwoche 1785 Da sich Herber-
stein bereits für den rechtmäßigen Bischof hielt wollte er die Weihe der Heiligen Ole
„n eigener Vollmacht (potestate propria durchführen und kündigte das den Dechan-
ten seiıner Diözese auch Dagegen erinnerte der Passauer Fürstbischof Auersperg miıt
Schreiben Vo 23 März, dem Vortag (!) der Ölweihe, Herberstein daran, da hiezu
„Nnicht die mindeste Befugniß”“ habe Der Linzer Bischof führte die ÖOlweihe trotzdem
durch un: bestand die Kraftprobe mıiıt seinem Passauer Kollegen.
Am April unterzeichnete, wıe schon gesagt wurde, Auersperg endlich die Lessa-
tionsurkunde. Nun stand der längst fälligen Inthronisation Herbersteins nichts mehr
1M Wege. ach der Mitte März erteilten kaiserlichen Genehmigung des vorgesehenen
Zeremoniells sollte die Regelung der Finzelheiten zwischen dem obderennsischen Kegie-
rungspräsidenten un dem Bischof einvernehmlich erfolgen. Die fteierliche Inthronisa-
t1on WarTr für Sonntag, Mai 1785, angesetzt. Am Jag 10 Uhr. ftanden sich
Kegierungsrat Eybel un der Bürgermeister VO  — Linz ıIn der Domkirche einer etzten
Inspektion eın, testzustellen, ob INan den staatlichen Vorschriften auch wirklich ent-
sprochen habe uch diese Vorgangsweise 1st ypisch für die eıt des Josephinismus.
Mit der offiziellen Amtsübernahme durch Herberstein keineswegs alle offenen
Fragen geklärt. Selbst das Diözesangebiet stand nicht zweitelsfrei fest. ach dem Willen

Flieder., Zum Schicksal der Bistumsbullen VO  —_ 1NZ un: Pölten, ıIn Beiträge ZUT Wiener Diözesange-schichte (1968) 39f.; ders., Die Gründung des Erzbistums Wien un seiner Suffraganbistümer, eb
1969) — (

Es ging a lso alles sehr schnell. Eine formelle staatliche Errichtung des Bistums erfolgte 
damals übrigens gar nicht, sie wurde erst mit Urkunde vom 18. Jänner 1789 (!) nachge­
holt.46 Dieses Dokument gelangte außerdem nie nach Linz, sondern wird bis heute in 
Wien verwahrt. 
Herberstein, der schon 1767 die Bischofsweihe als Freisinger Weihbischof erhalten hat­
te, stand nun vor einer schwierigen Situation. Er wollte loyal gegen Rom sein, hatte aber 
andererseits den kaiserlichen Auftrag, sofort sein neues Amt anzutreten. Tatsächlich 
zögerte er mit der Übersiedlung nach Linz, offenbar um das Einlangen der entsprechen­
den päpstlichen Dokumente abzuwarten. Dadurch zog er sich aber in manchen .aufge­
klärten" Kreisen herben Tadel zu. Man bezichtigte ihn der Illoyalität gegenüber dem 
Kaiser. 
Am 4. Juli 1784, a lso erst Fünfvierteljahre nachdem Passau vom Kaiser alle Jurisdik­
tionsakte über das oberösterreichische Territorium untersagt worden waren, kam ein 
Vertrag zwischen Joseph II. und dem neuen Passauer Fürstbischof Joseph Anton von 
Auersperg (1783-1795) zustande, wodurch dieser auf die Ausübung von Diözesan­
rechten in Österreich ob und unter der Enns Verzicht leistete. Das war aber nicht das 
gleiche wie die Gebietsabtretung (,,Zessation"), die noch lange auf sich warten ließ und 
erst am 20. April 1785 erfolgte, nach mehrmaligen konfliktgeladenen Interventionen 
Herbersteins. So lange aber hatte der Bischof schon mit Rücksicht auf die Oberösterrei­
cher nicht mit seiner Übersiedlung nach Linz warten können. Er nahm diese im Oktober 
1784 vor. 
Am 28. Jänner 1785 wurde im „Nachziehverfahren" endlich auch die päpstliche Errich­
tungsurkunde (,,Romanus Pontifex") für das neue Bistum ausgestellt; die römische Be­
stätigung Herbersteins zum Diözesanbischof ist sogar erst mit 14. Februar 1785 da tiert. 
Und selbst zu diesem Zeitpunkt war die Gebietsabtretung durch Passau noch nicht voll­
zogen. Das führte zu einer Auseinandersetzung in der Karwoche 1785. Da sich Herber­
stein bereits für den rechtmäßigen Bischof hielt, wollte er die Weihe der Heiligen Ö le 
. in eigener Vollmacht" (potestate propria) durchführen und kündigte das den Dechan­
ten seiner Diözese auch an. Dagegen erinnerte der Passauer Fürstbischof Auersperg mit 
Schreiben vom 23. März, dem Vortag(!) der Ölweihe, Herberstein daran, daß er hiezu 
. nicht die mindeste Befugniß" habe. Der Linzer Bischof führte die Ö lweihe trotzdem 
durch und bestand die Kraftprobe mit seinem Passauer Kollegen. 
Am 20. April unterzeichnete, wie schon gesagt wurde, Auersperg endlich die Zessa­
tionsurkunde. Nun stand der längst fälligen Inthronisation Herbersteins nichts mehr 
im Wege. Nach der Mitte März erteilten kaiserlichen Genehmigung des vorgesehenen 
Zeremoniells sollte die Regelung der Einzelheiten zwischen dem obderennsischen Regie­
rungspräsidenten und dem Bischof einvernehmlich erfolgen. Die feierliche Inthronisa­
tion war für Sonntag, 1. Mai 1785, angesetzt. Am Tag zuvor, um 10 Uhr, fa nden sich 
Regierungsrat Eybel und der Bürgermeister von Linz in der Domkirche zu einer letzten 
Inspektion ein, um festzustellen, ob man den staatlichen Vorschriften auch wirklich ent­
sprochen habe. Auch diese Vorgangsweise ist typisch für die Zeit des Josephinismus. 

Mit der offiziellen Amtsübernahme durch Herberstein waren keineswegs alle offenen 
Fragen geklärt. Selbst das Diözesangebiet stand nicht zweifelsfrei fest . Nach dem Willen 

46 V. Flieder, Zum Schicksal der Bistumsbullen von Linz und St. Pölten, in: Beiträge zur Wiener Diözesange­
schichte 9 (1968), 39f.; ders., Die Gründung des Erzbistums Wien und seiner Suffraganbistümer, ebd. 10 
(1969), 1-4. 
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des Kaisers sollte die Neue [ )iözese mıt dem Land ob der nns übereinstimmen.
Bei Durchtführung dieses Projektes Z1Ing INnan jedoch erschreckend leichtfertig VO  Z Aus
Passau wurde für das abzutretende Gebiet eın sogenannter „Elenchus“”, eıne Aufli-
StuNn der einzelnen Seelsorgesprengel, angefordert. [)as ort Oktober 1784-
terfertigte Dokument WarTr aber UTr eın Auszug adus den alten Bistumsmatrikeln*” un
erfalßte das gesamte ‚Offizialat ob der Enns”, das aber auch och die ehemals passaul-
schen Ptarren Aussee un Stralßiwalchen, VOT allem aber die zahlreichen zu Dekanat
Enns gehörenden Pfarrorte 1ın Niederösterreich (Mostviertel) einbezog. Umgekehrt
fehlte das ehemals zu Erzbistum Salzburg gehörende Gebiet der Altpfarre (Istermie-
thing mıiıt ihren ehemaligen Filialen. Der Elenchus Wal also alles eher als eın verläßliches
Verzeichnis der Pfarreien 1 Land ob der Enns un daher als Beschreibung des
Diözesangebietes völlig ungeelgnet. [Die notwendigen Korrekturen konnten erst spater
nach mühsamen Verhandlungen erfolgen.
Was die [)otation des Bischofs betrifft, Wal ursprünglich eın Jahresgehalt (auszuzah-
len ın 1er aten) VO vorgesehen. Später sollte die Umwandlung der UTI-

sprünglichen Gelddotation In eiıne Realdotation erfolgen, Was aber erst Herbersteins
Nachfolger all ZUWEZC brachte.
Das einzurichtende Domkapitel sollte, eld SParen, nach einem Vorschlag der
Kegierung VO Mai 1783, Adus$s den Konventualen des tiftes Kremsmünster rekru-
tiert werden. Schließlich entschied sich jedoch der Kaiser für sieben Dombherrn Adus dem
Weltpriesterstand, die ab 1783 nomını1ert wurden, ohne da(ß damals für hre Unterkunft
schon gesorgt BEeEWESECN ware
Bezüglich der Domkirche un: des Bischofshofs hatte Kaiser Joseph Jänner
1784 verfügt: „D  1€ Linzerpfarrkirche ıst ZUuTr Domkirche bestimmen un das große
un nicht nothwendige Haus VO Kremsmünster’schen Stift, sich 1n 1NZ befindet,
ıst dem Bischoten seiner Residenz widmen“.*
Während Herberstein mıiıt der ihm angewlesenen Residenz einverstanden WAarT, schlug
als Kathedrale die Jesuitenkirche, die jerfür weiıt besser geeıgnet WAarl, VO  —; [Dieses (e-
such genehmigte der Kaiser Dezember 1784 Daß INa  - 1n der rage der Domkirche
eıne Anderung VoOorgeNnNOoMmMmM hatte, wurde Rom nicht einmal mitgeteilt. S50 kommt >
da ın der päpstlichen Errichtungsbulle VO 28 Jänner 1785 noch die Stadtpfarrkirche
VOoO 1NZz als Kathedrale autfscheint. Erst Bischof Gregorius Ihomas Ziegler
(1827—1852) tand der Mühe wert, sich durch Kom die Jesuitenkirche als Domkirche
bestätigen lassen (18 Juni
Auf dem knappen aum, der für UNseTie Darstellung ZUr Verfügung steht, konnten 1Ur

einıge der Probleme angedeutet werden, die bei der abrupten Bistumsgründung noch
offen blieben. Die ersten Jahre der Diözese jedenfalls, kirchlich gesehen,
alles eher als ruhige Zeiten. Bischof Herberstein versuchte, die anstehenden Fragen mi1t
Umsicht lösen un entstandene Kontlikte mıiıt der Mutterdiözese Passau und den poli-
tischen Instanzen zugunsten des Bistums Linz auszutragen. Die Quellen lassen
den ersten Bischof als ıne profilierte Persönlichkeit erkennen, die hre 1ele mıiıt Zähig-
keit verfolgte. Für das Junge Bistum sehr wichtige Angelegenheiten konnten schon unter
seiner Regierung pOsIıtıv erledigt werden.

47 7Zu diesen ausführlich Zinnhobler (wie Anm un! 31)
Scheibelberger, a.a.©.,
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d~s Kaisers sollte die neue Diözese genau mit dem Land ob der Enns übereinstimmen. 
Bei Durchführung dieses Projektes ging man jedoch erschreckend leichtfertig vor. Aus 
Passau wurde für das abzutretende Gebiet ein sogenannter „Elenchus", d. h. eine Aufli­
stung der einzelnen Seelsorgesprengel, angefordert. Das dort am 26. Oktober 1784 un­
terfertigte Dokument war aber nur ein Auszug aus den alten Bistumsmatrikeln4 7 und 
erfaßte das gesamte „Offizialat ob der Enns", das aber auch noch die ehemals passaui­
schen Pfarren Aussee und Straßwalchen, vor allem aber die zahlreichen zum Dekanat 
Enns gehörenden Pfarrorte in Niederösterreich (Mostvierte)) einbezog. Umgekehrt 
fehlte das ehemals zum Erzbistum Salzburg gehörende Gebiet der Altpfarre Ostermie­
thing mit ihren ehemaligen Filialen. Der Elenchus war also alles eher als ein verläßliches 
Verzeichnis der Pfarreien im Land ob der Enns und daher als Beschreibung des neuen 
Diözesangebietes völlig ungeeignet. Die notwendigen Korrekturen konnten erst später 
nach mühsamen Verhandlungen erfolgen. 
Was die Dotation des Bischofs betrifft, so war ursprünglich ein Jahresgehalt (auszuzah­
len in vier Raten) von 12.000 fl. vorgesehen. Später sollte die Umwandlung der ur­
sprünglichen Gelddotation in eine Realdotation erfolgen, was aber erst Herbersteins 
Nachfolger Gall zuwege brachte. 
Das einzurichtende Domkapitel sollte, um Geld zu sparen, nach einem Vorschlag der 
Regierung vom 30. Mai 1783, aus den Konventualen des Stiftes Kremsmünster rekru­
tiert werden. Schließlich entschied sich jedoch der Kaiser für sieben Domherrn aus dem 
Weltpriesterstand, die ab 1783 nominiert wurden, ohne daß damals für ihre Unterkunft 
schon gesorgt gewesen wäre. 
Bezüglich der Domkirche und des Bischofshofs hatte Kaiser Joseph II. am 29. Jänner 
1784 verfügt: ,,Die Linzerpfarrkirche ist zur Domkirche zu bestimmen und das große 
und nicht nothwendige Haus vom Kremsmünster'schen Stift, so sich in Linz befindet, 
ist dem Bischofen zu seiner Residenz . .. zu widmen". 48 

Während Herberstein mit der ihm angewiesenen Residenz einverstanden war, schlug er 
als Kathedrale die Jesuitenkirche, die hierfür weit besser geeignet war, vor. Dieses Ge­
such genehmigte der Kaiser am 4. Dezember 1784. Daß man in der Frage der Domkirche 
eine Änderung vorgenommen hatte, wurde Rom nicht einmal mitgeteilt. So kommt es, 
daß in der päpstlichen Errichtungsbulle vom 28 . Jänner 1785 noch die Stadtpfarrkirche 
von Linz als Kathedrale aufscheint. Erst Bischof Gregorius Thomas Ziegler 
(1827-1852) fand es der Mühe wert, sich durch Rom die Jesuitenkirche als Domkirche 
bestätigen zu lassen (18. Juni 1841). 
Auf dem knappen Raum, der für unsere Darstellung zur Verfügung steht, konnten nur 
einige der Probleme angedeutet werden, die bei der abrupten Bistumsgründung noch 
offen blieben. Die ersten Jahre der neuen Diözese waren jedenfalls, kirchlich gesehen, 
alles eher als ruhige Zeiten. Bischof Herberstein versuchte, die anstehenden Fragen mit 
Umsicht zu lösen und entstandene Konflikte mit der Mutterdiözese Passau und den poli­
tischen Instanzen zugunsten des neuen Bistums Linz auszutragen. Die Quellen lassen 
den ersten Bischof als eine profilierte Persönlichkeit erkennen, die ihre Ziele mit Zähig­
keit verfolgte. Für das junge Bistum sehr wichtige Angelegenheiten konnten schon unter 
seiner Regierung positiv erledigt werden. 

47 Zu diesen ausführlich Zinn hob/er (wie Anm. 4 und 31). 
46 Scheibelberger, a.a.O., 40. 
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Die meisten Probleme, die lösen galt, ergaben sich AaQus der abrupten Bistumsgrün-
dung. Nicht Unrecht hat INan VO  » Kaiser Joseph IL gesagt, da Ooft den übernäch-
sten chritt VOT dem nächsten tat.“>
Unter Herbersteins tatkräftiger Mitwirkung gelangten die juridische Absicherung der
Bistumsgründung, die BCeNAUE Abgrenzung des Diözesanterritoriums, die Errichtung
des Domkapitels, die Bestimmung der Domkirche und der bischöflichen Residenz etc
ZuUu!T Verwirklichung. Dem Bischof War jedoch Für sein Wirken In Linz UTr eın knapper
itraum bemessen. Er starb 1L März 1788 (fast Fünf Jahre nach se1ıner Frnen-
NUuNg durch Kaiser Josepf I1 un knapp drei Jahre nach seiner Inthronisation) den
Folgen eines Aderlasses.
Herbersteins kurze Amtsdauer macht 05 verständlich, dafß dem Nachtfolger, Joseph An-
ton all (1788 — 1807), noch je] tun übrig blieb 50 mußlten die bischöflichen
Dotationsgüter erst ausgehandelt, eın Priesterseminar errichtet un eine Neue (G‚ottes-
dienstordnung durchgeführt werden. Bischof all War gegönnt, die Konsolidierung
der Diözese herbeizuführen, weshalb CT oft als der „eigentliche Urganisator des Bistums
1NZz  C bezeichnet wird.>°9

49 Kovacs, aa
Ö Hiptmair, BT  Geschichte des Bistums Linz, 1NZ 1885, 145

Aus dem Inhalt der nächsten Hefte
Philipp Harnoncourt, Symbole In der Liturgie
Jakob Baumgartner, Liturgie un Volksfrömmigkeit
Walter Kirchschläger, Verkündigung un Verkündigungsauftrag der Kirche
Andreas Resch, Okkulte Praktiken 1n Österreich
Helmut Renöckl Theologische Vorfragen okkulten Phänomenen
Ose 5Sudbrack Das unterscheidend Christliche beim Beten

Die meisten Probleme, die es zu lösen galt, ergaben sich aus der abrupten Bistumsgrün­
dung. Nicht zu Unrecht hat man von Kaiser Joseph II. gesagt, daß er oft den übernäch­
sten Schritt vor dem nächsten tat.49 

Unter Herbersteins tatkräftiger Mitwirkung gelangten die juridische Absicherung der 
Bistumsgründung, die genaue Abgrenzung des Diözesanterritoriums, die Errichtung 
des Domkapitels, die Bestimmung der Domkirche und der bischöflichen Residenz etc. 
zur Verwirklichung. Dem Bischof war jedoch für sein Wirken in Linz nur ein knapper 
Zeitraum bemessen. Erstarb am 17. März 1788 (fast genau fünf Jahre nach seiner Ernen­
nung durch Kaiser Josepf II. und knapp drei Jahre nach seiner Inthronisation) an den 
Folgen eines Aderlasses. 
Herbersteins kurze Amtsdauer macht es verständlich, daß dem Nachfolger, Joseph An­
ton Gall (1788-1807), noch viel zu tun übrig blieb. So mußten z.B. die bischöflichen 
Dotationsgüter erst ausgehandelt, ein Priesterseminar errichtet und eine neue Gottes­
dienstordnung durchgeführt werden. Bischof Gall war es gegönnt, die Konsolidierung 
der Diözese herbeizuführen, weshalb er oft als der „eigentliche Organisator des Bistums 
Linz" bezeichnet wird. so 

49 Kovllcs, a.a.O., 29. 
50 M. Hiptmair, Geschichte des Bistums Linz, Linz 1885, 145. 

Aus dem Inhalt der nächsten Hefte: 

Philipp Harnoncourt, Symbole in der Liturgie 
Jakob Baumgartner, Liturgie und Volksfrömmigkeit 
Walter Kirchschläger, Verkündigung und Verkündigungsauftrag der Kirche 
Andreas Resch, Okkulte Praktiken in Österreich 
Helmut Renöckl, Theologische Vorfragen zu okkulten Phänomenen 
Josef Sudbrack, Das unterscheidend Christliche beim Beten 
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